
Bescheinigung 
nach Maßgabe 
von § 181 AktG 

Hiermit bescheinige ich, dass in der anliegenden Satzung der Gesellschaft die geänderten Best-
immungen mit dem privatschriftlichen Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2025 über die 
Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem vorgenannten, dem Han-
delsregister zuletzt eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

Frankfurt am Main, 4.11.2025    
Kristof Schnitzler 
Notar 



Satzung 

der 

capsensba AG 



Y.= ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1= Rechtsform, Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1)Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer deutschen Aktiengesellschaft (AG). 

(2)Die Firma der Gesellschaft lautet 

capsensbocAG. 

(3)Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt 

(4)Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2= Gegenstand des Unternehmens 

(1)Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere 
die Gründung von Personen- und Kapftalgesellschaften, der Erwerb und das Halten von 
Firmenbeteiligungen jeder Rechtsform, im In- und Ausland, auch an Gesellschaften, die 
Finanzdienstleistungen erbringen, Bankgeschäfte tätigen, im Bereich 
Finanzadministrationen, Sofbnareentwicidungen und/ocler der Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen tätig sind und/oder sons₹ige Dienstleistungen aller Art erbringen, 
sowie die Verwaltung dieser Geselischaften und Betelligungen. 

(2)Soweit gesetzilch zulässig, ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, 
die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder 
mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft tätigt selbst allerdings keinerlei 
Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen. Die Gesellschaft betreibt 
insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen (KWG) und keine Rnanzdienstleistungsges 'chäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 a 
KWG. Solche erlaubnispflichtigen Tätigkeiten der Gesellschaft selbst sind ausdrücklich nicht 
vom Unternehmensgegenstand der Gesellschaft erfasst 

(3) Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen 
beteiligen, deren Czecrhäfte, abweichend von Abs. 2, einer staatlichen Genehmigung 
bedürfen, insbesondere das Betreiben von Bankgeschäften sowie 
Finanzdieristleistungsgeschäften im Sinne des Gesetzes über das Krechlwesen oder 
vergleichbaren ausländischen Bestimmungen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt 
ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der 
Beteiligung beschränken. Sie kann !Wert Betrieb ganz oder teilweise in verbundene 
Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und ihren 
Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirtlichen. 

§ 3= Beicarmtmachungen und Informationen, Gerichtsstand 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Informationen an 
Aktionäre und Inhaber zugelassener sonstiger Wertpapiere dürfen auch im Wege der 
Datenfeminberbragung übermittelt werden, soweit dies nach den gesetzlichen Vorschriften 
zulässig ist. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Vorstand ermächtigt, die Übermittlung von 
Nüteltmgen für die Aktionäre und Inhaberzugelassener sonstiger Wertpapiere auf den Weg 
elektronischer Kommunikation zu beschränken. 



(2) Für alte Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und Aktionären besteht ein 
Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft: Ausländische Gerichte sind für solche Streitigkeiten 
nicht zuständig. 

IL= GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4= Grundkapital 

) Des Grundkapitat, der Gesellschaft beträgt EUR2.79i1C100 und ist eingeteilt in 
2.790:WO auf den Inheber leutendeStackaktien Aktien ohne Nennbetrag). 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. März 2023 rrut Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien (Aktien ohne 
Nennbetrag) gegen Bar- undfoder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR. 1220.000,00 zu erhöhen („Genehmigtes Kapital"). 

Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aursichtsiats das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Barkapitalertitrungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals auszuschließen, 
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesen₹lich unerschrertet. 
Die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz ausgegebenen Aktien darf dabei 10 % des jeweiligen Grundkapitals nicht 
übersteigen. Maßgebend für die Berechnung der 10 °10-Grenze Ist die Höhe des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung durch Eintragung der 
Satzungsänderung im Handelsregister oder - falls dieser Wert geringer ist - die Höhe des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Sofern während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen 
(außerhalb dieses § 4 Abs. 2) zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft 
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder 
zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder 
entsprechend § 185 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte  ID  %-Grenze enzuredmen. 

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung im Rahmen des Genehmigten Kapitals gegen 
Sacheinlagen zum Zwecke von Untemehmenszusarnmenschltissen oder des Erwerbs von 
Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder Ihre Konzerngesellschaften, erfolgt. 

Außerdem ist der Vo,  eland  ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 
von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kredbvesen ₹ätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 



Über die weiteren Einzelheiien der Kaplelerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich 
des Inhalts der Aktienrechte sowie die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe und den 
Ausgabebetrag entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Der Aufsichtsrat ist errnächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder Ablauf der 
Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend 
anzupassen. 

(3) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
abweichend von den Vorschriften des § 60 Aktiengesetz bestimmt werden. 

§ S= Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Ein 
Anspruch auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

(3) Der Vorstand bestimmt die Form der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteil- und 
Erneuerungsscheine mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

§ 6= Organe der Gesellschaft 

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, derAufsichiei  at  und die Hauptversammlung. 

VORSTAND 

§ 7= Zusammensetzung und  At,'= it 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Im übrigen wird die Zahl seiner 
Mitglieder durch den Aufsichtsrat festgelegt 

(2)Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchstens 
frinf 3ahren bestellt Wiederbestellungen sind jeweils für den in Satz 1 genannten Zeitraum 
zulässig. 

(3) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen und einen 
Vorstandsvorsitzenden sowie einen stehvertretenden Vorsitzenden ernennen. 

§ 8= Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch  ern  Mitglied des 
Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vei  b  tier.  Ist nur ein 
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

(2) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder zur Einzelvertretung 
ermächtigen und/oder generell oder für den Einzelfall von dem Verbot der 
Mehrfachvertretung gemäß § 181, Z. Var. BGB befreien. 
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§ 9= Zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats 

a) zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Belastung von Grundstücken und 
Erbbaurechten, zum Erwerb und zur Veräußerung von bestehenden Anteilen an 
Unternehmen sowie zur Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen 
Haftungen, sofern bei diesen Geschälter der Wert EUR 25.000,00 im Einzelfall 
übersteigt, zur Übernahme von BCrrgschefters, Garantien oder ähnlichen Haftungen 
zudem nur dann, wenn diese außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs erfolgt, 

b)zur Aufnahme von Anleihen. 

(2) Die Zustimmung nach Absatz I  lit.  a) ist nicht erforderlich für Geschäfte mit 
verbundenen Unternehmen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann andere Geschäfte bestimmen, die seiner Zustimmung bedürfen. 

IV.= AUFSICHTSRAT UND BEIRAT 

§ 10= Zusammensetzung„ Amtsdauer, ArresniedeHegung 

(1)Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 
werden. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zum Ende der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung kann für 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre  be?  der Wahl eine kürzere Am dszeit bestimmen. 

(3) Gleichzeitig mit den Aufsichtsrateultgliedem der Aktionäre können Ersatzmitglieder 
gewählt werden. Sie treten bei vorzeitigem Ausscheiden eines Aufsicl it.b! dist Agile& für die 
Zeit bis zerr Wahl  nines  neuen Aufsichtsratsmitglieds, die in der nächsten Hauptversammlung 
siallinden solt in einer bei ihrer Wahl festzulegenden Reihenfolge an dessen 

(4) Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds erfolgt, soweit bei der Wahl keine andere Amtszeit nach Absatz (2) 
bestimmt wird, für den Rest der Arntszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch schnibiche Erklärung an den 
vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aursiti 'Luca.> kann von der 
Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. 

§ 11= Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die 
Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der 
Aktionäre gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung staufindenden 



Aufsichtsrafssitzung. Bei der Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernimmt das an 
Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz 

(2)Scheidet der Vorsitzende oder sein Steve  Ei et  r vor Ablauf der An  rivet  aus, so hat auf 
Antrag jedes Aufsichtsratsmitglieds die Neuwahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
vor anderen Beschlüssen des Aufsichtsrats in einer unverzüglich abzuhaltenden 
Aufsichtsratssitzung zu erfolgen. 

(3)Der Stellvertreter  fiat  nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser 
verhindert ist und Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen. 

(4)Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen beschließen, die nur deren Fassung 
betreffen. 

§ 22= Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat kann für sich eine Geschäftsordnung beschließen. 

§ 13= Beirat 

(1)Der Vorstand kann einen oder mehrere ausschließlich beratend tätig werdende Beiräte 
für die Gesellschaft bilden und für den jeweiligen Beirat eine Geschäftsordnung erlassen. 

(2)Die Beiratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit über die ihnen in dieser Eigenschaft 
erteilten Informationen verpflichte. Die Vergütung der Beiratsmitglieder wird vorn Vorstand 
festgelegt. 

§ 14= Aufsichtsratsvergütung 

(1)Dle Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung 
(„Aufsichtsratsvergütung') in Höhe von EUR 10.000,00. Die Aufsichtsratsvergütung 
beträgt Für den Aufsichtsratsvorsitzenden MR 20.000,00 und für den stellvertretenden 
Aufsichtsi atsvoreieenclen EUR 15.000,00. Aufsichtratsmrighecler, die dem Aufsichtsrat nur 
während eines Teils des jeweiligen Geschäftsjahres angehören, erhalten für jeden 
angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwälftel der festen eahresvergütung. 

(2)Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung des Amts 
entstehenden Auslagen und eine etwaige auf die Vergütung und den Auslagenersatz 
entfallende Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Die Gesellschaft kann die Mitglieder des 
Aufsichtsrats in den Versicherungsschutz einer auf Kosten der Gesellschaft unterhaltenen 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Aufsichtsratstä₹igkeit bei der 
Gesellschaft einbeziehen. 

V.= HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 15= Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen Stadt der 
Bundesrepublik Deutschland statt, deren Einwohnerzah11.00.000 übersteigt. 
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(2) Die HaupLeeizeremeng ere, scReet net  nach Gesetz oder Satzung  aten enders 
Perm= dear befsgt  sind,  Yon  Vorstand  einberefen. Dle Ellebeaufeng muss, =et 
gesetilch blue ktirzere Pitt zugsrag Let Aeneas circling 'rage vet den Tug der 
Versarnmilung izetewitatgernactst men. Der Tag der »endure  ist  nicit mlizetechnen. 

§16= Marlene ea der Haupt:mimeo:Mang 

(2)  gazelle  cre arri der Hatipiwersameing teilnehmen  otter  des Stinenrecifc auseeti 
yam,  raten= vor der Vereammlung anmelden. Die Annteiciting beciereder  Tendons 
und muss in deem:her oder englischer Spreche erfolgen. f Anmeldang muss der 
Gesellschaft  inter  der in der anberufung  Writer  reirlagleterb Adresse mindestens sechs 
Tage ver der Heeptrerserrantung  (*tier  Anraeldeteg) zugehen.  lb  der iiinbenAng  elm 
eine kürzere irrTegen zu bernessende Frist vorgemben  'louden.  Der Tag des Zegangs 
net mewed-men,= ir § Zl (a) darre Mindestfrist earrengwt sich um 421:w Tage der 
Artmeldefrist. 

(2) Die Aktionäre mi-msen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf 
es eines in Textform erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch den 
Letzlinterrnedia. Der Nachweis muss sich auf den Gc..echäftsschluss des 22. Tages 
vor der Versammlung beziehen und muss der Gesellschaft, unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen zu 
bemessene Frist vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder für die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat 

4,x)Jefir  Verstand ist  vatic" Mgt. veratsetten, dam die Flauptversammlung ohm 
physische  %term der Admire  oder ihrer Bevollmächtigten  rain Oa₹ der 
lisapteessaseneng. abgefflen met= Haebiersanunkmg). Die 
Entecbigung gil¢  er  die  Abhaltung  Irirrneller  Hauptversammlungen  lmr  einem 
Zeman you  fünf  Jam read) €'una-agues  dieser  SatzusigsregAung in  das 
rivadersregher. 
(4) r  verstand  tedm %mete>, dam Aleorffire  EVA  Sirritten, art them 
YOZIMITAIM reilruteabwatn,. serifbileb ode int time eleknosbdler iconenungairtinn 
ahem &Yak (Briefveld). bee Vort@and  ist  eurh =fledge, Where Sestirnmungen air 
Brier« nach  enz 1  zu  waft.  Diese  warden milder  Eloberureng clerfleepommernmksw 
helmet  gelxzacht. 

(5)Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Heuptversammlung im 
Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gebtdliel, in denen sie mit 
erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der 
Hauptversammlung in Kauf nehmen müssen. 

§ 17= Besdatessrasseng 

(2) Zecleillte  meet  Wien Hatipbewarniriung eire= Basdatusstrassung in 
der iimpixerseminiang baden die gneizlichen Regelungen Areweedueg. 

()= Reixtiassede i rogram= errpWeltlttatairigende Vest:Mom des 
Aktiervesetzes eis Abweichende bastlinim, rat  &beet  mehdtat der mein  
Stamen gear& Sow& des Aktfengesela  dweller  i aus  air  Bearblussesung eine 
*Melt  des bei der BeedduSsfeaUng lerbeeenen Giffliapitelt  Andreae,  genula, 
%owe dies gesetea =Essig ist,  ere &deft Wide des  ke LreLeliel61111644111S. 



§ 18= Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder bei 
seiner Verhinderung ein anderes von ihm zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Für den 
Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes 
Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch die in der 
Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Redner und 
der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Art und Form der Abstimmung. Er kann 
die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zulassen. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und !federecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung 
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf,  fur  einzelne Tagesordnungspunkte oder einzelne Frage- oder 
Redebeiträge zu setzen; das schließt insbesondere die Möglichket ein, erforderlichenfalls 
die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

VI.= GEWINNVERWENDUNG 

§19= Gewinnverwendung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über Verwendung des sich aus dem festgestellten 
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. 

(2) Sie kann eine Sachausschüttung anstelle oder neben einer Barausschtittung 
beschließen. 

VII.= SONSTIGES 

§ 20= Gründungsaufurand 

Die Gesellschaft trägt die Kosten der Gründung (insbesondere Moterkosten, Kosten der 
anwaltfichen und steuerlichen Besteng, Kosten der Gründungsprüfung, Kosten der 
Handelsregistereintragung und Bekanntmachung) bis zur Höhe von EUR 2.800,00. 
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